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Arzneimittelvereinbarung 2012: 
 
Zielvereinbarung Nr. 2 –  
Bisphosphonate zur Osteoporose-Therapie (inkl. Kombinationen)  
 
 

Leitsubstanz / Handlungsempfehlung 
Beispielhafte Möglichkeit zur 

Zielerreichung 
preisgünstige Alendronat- und Risedronat-
Monopräparate 

Verordnungsanteil > 90% 

 
1. Welche Wirkstoffe fallen unter diese Gruppe? 
 
Alendronsäure, Risedronsäure, Etidronsäure, Ibandronsäure und Zoledronsäure. Hierunter fallen 
alle Mono- und Kombinationspräparate mit den entsprechenden Wirkstoffen. Eingeschlossen 
sind nur Fertigarzneimittel mit der Zulassung zur Osteoporose-Therapie. 
 
2. Warum wurden diese Leitsubstanzen ausgewählt? 
 
Nach der Therapieempfehlung der AkdÄ zur Osteoporose liegen für Alendron- und Risedronsäu-
re umfangreiche Daten vor und sie sind aufgrund ihres Wirksamkeitsnachweises und Nebenwir-
kungsprofil Mittel der 1. Wahl. 
 
Für die intravenös zu applizierenden Bisphosphonate mit einer jährlichen Gabe besteht kein 
grundsätzlicher Wirksamkeitsvorteil. Die Zeitschrift „Arzneiverordnung in der Praxis“ der AkdÄ 
beschreibt Alendronsäure wie folgt: „Ein relevanter Unterschied zu den bisher verfügbaren 
Bisphosphonaten hinsichtlich der Wirksamkeit ist nicht ersichtlich.“ Da auch Nebenwirkungsrisi-
ken wie Vorhofflimmern oder Kieferosteonekrose noch nicht abschließend beurteilt werden kön-
nen, sollte auf diese Formulierung nur bei einer Unverträglichkeit von oralen Bisphosphonaten 
oder fehlender Therapietreue bei oraler Therapie zurückgegriffen werden. 
 
3. Weitere Informationen für Sie 
 
Arzneiverordnungen in der Praxis: Therapieempfehlung Osteoporose (2003) 
Wirkstoff aktuell: Zoledronsäure 
DVO Dachverband Osteologie e. V. 

http://www.dv-osteologie.org/dvo_leitlinien/dvo-leitlinie-2009
http://www.kvwl.de/arzt/verordnung/arzneimittel/info/wa/zoledronsaeure_wa.pdf

